
Kooperationsvereinbarung 

zur Durchführung des geförderten Breitbandausbaus im Rhein-Sieg-Kreis 

im Rahmen der Richtlinie „Förderung zur Unterstützung des Breitbandausbaus 
in der Bundesrepublik Deutschland" vom 22.10.2015 (Förderrichtlinie Bund) 

§ 1  

Zur Unterstützung des weiteren Breitbandausbaus im Rhein-Sieg-Kreis stellt der 
Kreis, wie in den HVB-Konferenzen und dem Kreistag nach jeweils intensiven 
Abstimmungen beschlossen, im Auftrag der Kommunen des Kreises einen 
Förderantrag im Rahmen der Richtlinie des Landes Nordrhein-Westfalen zu 
Kofinanzierung des Bundesprogramms „Förderung zur Unterstützung des 
Breitbandausbaus in der Bundesrepublik Deutschland" vom 29.Frebruar 2016. Die 
Städte und Gemeinden des Rhein-Sieg-Kreises beauftragen den Kreis, das Projekt 
zur Herstellung eines flächendeckenden Breitbandausbaus im Rhein-Sieg-Kreis 
durchzuführen, die entsprechenden Fördermittel unter eigenem Namen zu 
beantragen und in erforderlichen Ausschreibungen als Vergabestelle bzw. 
Vertragspartner mit Unternehmen aufzutreten. 

§ 2  

Die Ausbaugebiete, die in den Förderantrag einbezogen werden, hat der Rhein-Sieg-
Kreis zuvor mit den Kommunen Alfter, Bad Honnef, Bornheim, Eitorf, Hennef, 
Königswinter, Lohmar, Meckenheim, Much, Neunkirchen-Seelscheid, Niederkassel, 
Rheinbach, Ruppichteroth, Sankt Augustin, Siegburg, Swisttal, Troisdorf, Wachtberg 
und Windeck abgestimmt. Ein Markterkundungsverfahren wurde bereits 
durchgeführt. 

§3 

Im Falle einer positiven Förderentscheidung führt der Rhein-Sieg-Kreis das förmliche 
Auswahlverfahren im Wirtschaftlichkeitslückenmodell entsprechend der 
Förderrichtlinie des Bundes bzw. der NGA-Rahmenregelung und der Landesrichtlinie 
durch. Vor einer Auftragsvergabe stimmt der Rhein-Sieg-Kreis die Entscheidung mit 
den Städten und Gemeinden ab. Der Kreis beantragt als bündelnder Antragsteller die 
nach den einschlägigen Richtlinien möglichen Fördermittel und bearbeitet die 
Verfahren abschließend - einschließlich Mittelabrufe und Schlussverwendungs-
nachweise. 

§ 4  

Die Städte und Gemeinden stellen sicher, dass die als Eigenanteil zu erbringenden 
Finanzierungsmittel im Rahmen eines anvisierten, späteren Ausbaus in den 
jeweiligen Haushalten bereitgestellt werden. Die tatsächlich zu erbringenden 



Eigenanteile ergeben sich erst nach Durchführung eines förmlichen 
Auswahlverfahrens entsprechend der Förderrichtlinie des Bundes bzw. der NGA-
Rahmenregelung und werden danach pro Kommune abgerechnet. 

§5 

Die Städte und Gemeinden unterstützen den Kreis in der Durchführung des 
Breitbandprojektes. Soweit erforderlich, wirken die Städte und Gemeinden bei der 
Durchführung des Projektes mit. Sie gewähren dem Kreis Unterstützung bei der 
Erfüllung von Mitteilungs- und Monitoringpflichten, die nach den Bestimmungen von 
Förderbescheiden sowie den Vorgaben des Beihilferechts und des 
Telekommunikationsrechts resultieren können. Außerdem beschleunigen die Städte 
und Gemeinden soweit möglich die Erteilung von Genehmigungen und Zulassungen, 
die zur Durchführung des Breitbandausbaus erteilt werden (insbesondere 
Zustimmungen zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege nach § 68 Abs. 2 und 3 
TKG). 

Siegburg, den 25.11.2016 
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